
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2008/6/24 2007/17/0132
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.2008

Index

L74001 Fremdenverkehr Tourismus Burgenland

L80001 Raumordnung Raumplanung Flächenwidmung Bebauungsplan

Burgenland

Norm

RPG Bgld 1969 §14 Abs3 litf idF 1974/005;

RPG Bgld 1969 §14 Abs3 litg idF 1994/012;

TourismusG Bgld 1992 §28 Abs2 Z2;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2007/17/0133 2007/17/0136 2007/17/0135

2007/17/0134

Rechtssatz

Ausführungen zur Auslegung der Verweisungsbestimmung in § 28 Abs. 2 Z 2 Bgld TourismusG 1992. Das Abstellen der

AbgabepAicht darauf, dass das Objekt in einem Erholungs- oder Fremdenverkehrsgebiet liegt, erscheint auch

verfassungsrechtlich unbedenklich, zumal bei typisierender Betrachtungsweise davon auszugehen ist, dass die

Förderung des Tourismus auch insbesondere derart gewidmeten Gebieten zu Gute kommt.
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